
 datenschutz-maximum Version 21.02.2018 11:11, Seite 1 / 1

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel09/artikel89?rev=1519207878 Gedruckt 05.07.2026 22:04

EU-DSGVO

Kapitel 9 - Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen

Artikel 89 - Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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